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Landkreis Stendal

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Stendal

Verfahren zur Neufestsetzung Wasserschutzgebiet Seehausen 

gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz 

Es ist beabsichtigt, gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz zum Schutz des Grundwassers im 
Einzugsgebiet des Wasserwerkes Seehausen des Wasserverbandes Stendal-Osterburg, Am 
Bültgraben 5, 39606 Hansestadt Osterburg, das Wasserschutzgebiet neu festzusetzen. 

Das Wasserschutzgebiet betrifft Flächen in der Stadt Seehausen. Von der Unterschutzstel-
lung sind folgende Gemarkungen ganz oder teilweise betroffen. 

Gemarkung Drüsedau Flur 2
Gemarkung Losse  Flur 2
Gemarkung Seehausen  Flur 1, 2, 8, 9

Die genaue Flurstücksauflistung ist den ausgelegten Verfahrensunterlagen zu entnehmen. 

Für die Durchführung des Verfahrens zur Festsetzung des Waserschutzgebietes gelten die 
Vorschriften gemäß § 73 Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) i.V.m. § 73 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Die öffentliche Auslegung der Verfahrensunterla-
gen wird hiermit gemäß § 73 I WG LSA i.V.m. § 73 VwVfG bekannt gemacht. 
Durch die Schutzbestimmungen der Verordnung sollen bestimmte Handlungen für verbo-
ten oder nur beschränkt zulässig erklärt und die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen und zur Vornahme bestimmter Hand-
lungen verpflichtet werden.
Die hier abgebildete Karte dient lediglich der Übersicht. Der Entwurf der Verordnung und 
die dazugehörigen Karten werden vom 28.07.2014 bis einschließlich 27.08.2014 bei folgen-
den Institutionen zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt und können bei den folgenden 
Stellen zu den dort genannten Zeiten eingesehen werden:

Landkreis Stendal (untere Wasserbehörde), Zimmer 244, Hospitalstraße 1-2, 39576 Han-
sestadt Stendal

Montag, Dienstag und Donnerstag  von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr 

und
Verbandsgemeinde Seehausen, Große Brüderstraße 1, 39615 Hansestadt Seehausen (Alt-
mark)

Montag, Dienstag, Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 

Am 25.09.2014, um 10.00 Uhr, findet in Stendal, Hospitalstraße 1-2, Raum 150 ein Erör-

terungstermin zum Vorhaben statt. Dieser Termin findet mit den Behörden, den Betroffenen 
und den Personen, die Anregungen und Bedenken gegen die geplante Festsetzung erhoben 
haben, statt. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Die Erörterung ist nicht öffentlich (§ 73 VI VwVfG). 
2. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt werden. Eine Pflicht zur 
 Teilnahme besteht nicht. 
3. Die betroffenen Behörden sowie diejenigen, die Anregungen und Bedenken erhoben ha-
 ben, werden gesondert von dem Erörterungstermin benachrichtigt. 
4. Die Vertretung eines Beteiligten durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dies ist 
 durch eine Vollmacht nachzuweisen. 
5. Sollten im oben genannten Termin nicht alle rechtzeitig eingegangenen Anregungen und 
 Bedenken, Stellungnahmen und sonstige Beiträge ausreichend behandelt werden kön-
 nen, wird die Erörterung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Bis einschließlich 10.09.2014 kann jedermann Einwendungen und Anregungen schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landkreis Stendal, untere Wasserbehörde, Raum 244, Hospital-
straße 1-2, 39576 Hansestadt Stendal oder bei der vorgenannten Auslegungsstelle der Ver-
bandsgemeinde Seehausen, Große Brüderstraße 1, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark) 
erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Einwendungen sollen neben Vor- und 
Familiennamen auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders enthalten. Aus den 
Einwendungen muss erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird.
Bedenken und Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, sollen Gemarkung, Flur und 
Flurstück der betroffenen Flächen enthalten. 
Die Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind. 
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, können diese in dem öffentlichen 
Erörterungstermin am 25. September 2014 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden.

Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird 
nach Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt gemacht.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwender, der darin 
mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt 
bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen kann.

Stendal, 27.06.2014
                  

Carsten Wulfänger 
Landrat

                  

Carsten Wulfänger 
Landrat



Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seinem Amtsblatt vom 15. Mai 2014 
eine öffentliche Bekanntmachung des Referates Naturschutz, Landschaftspflege zu 
den Ausgleichszahlungen für Schäden an Nutztieren durch den Wolf vorgenommen. 
Mitveröffentlicht wurde eine aktuelle Karte zu dem derzeitigen Ausbreitungsgebiet des 
Wolfes. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal gibt diese Bekanntma-
chung gleichlautend den Nutztierhaltern zur Information.

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Öffentliche Bekanntmachung 
des 

Referates Naturschutz, Landschaftspflege 

zu den Ausgleichszahlungen für Schäden an Nutztieren durch den Wolf

Für Sachschäden durch Übergriffe von Großraubtieren auf Nutztiere besteht gemäß § 68 
Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 33 Abs. 3 des Na-
turschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) die Möglichkeit einer Aus-
gleichszahlung. Zuständig ist nach § 7 der Verordnung über abweichende Zuständigkeiten 
für das Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege (NatSch ZustVO) die Obere Na-
turschutzbehörde (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 407). 

Verursachte Sachschäden an Nutztieren in der gewerblichen Tierhaltung und Hobbytierhal-
tung sind durch einen für diese Zwecke bestätigten Gutachter zeitnah (möglichst innerhalb 
von 24 h) zu beurteilen. Die Beurteilung umfasst sowohl den Nutztierschaden als auch den 
Schadensort und die Schadensumstände. Ein Ausgleich entstandener Sachschäden kann nur 
erfolgen, wenn unter Würdigung der Gesamtheit der erfassten Sachverhalte

• innerhalb des bekannten Ausbreitungsgebietes der Wolf als Verursacher nicht ausge-
 schlossen werden kann, oder

• außerhalb des bekannten Ausbreitungsgebietes der Wolf als Verursacher bestätigt wur-
 de, bzw. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit als Verursacher anzusehen ist. 
Ein Ausgleich kann bis zur Höhe des Marktwertes erfolgen. Ausgleichsfähig sind darüber 
hinaus entstehende Tierarztkosten bis zur Höhe des Marktwertes der Tiere sowie Kosten der 
Entsorgung von Tierkörpern. Entgangener Gewinn wird nicht entschädigt.

Nutztiere in Anbindehaltung werden nicht entschädigt. Sachschäden an Haustieren werden 
nur materiell ausgeglichen, soweit die hierfür erforderliche Sorgfaltspflicht eingehalten wur-
de (z. B. Leinenpflicht für Hunde in der freien Landschaft, sofern es sich nicht um Dienst- 
und Gebrauchshunde im Rahmen der Jagdausübung handelt).

Innerhalb des Ausbreitungsgebietes des Wolfes kann ein Schadensausgleich nur erfolgen, 
wenn hinreichende Maßnahmen des Grundschutzes für Nutztiere vorgehalten werden. 
Das derzeitige Ausbreitungsgebiet des Wolfes ist als Kartenanlage Bestandteil dieser Be-
kanntmachung.

Zu den hinreichenden Maßnahmen des Grundschutzes für Nutztiere gehören:

• eine ringsum geschlossene Zäunung aus mindestens 90 cm hohen Euronetzen oder einer 
 5-zügigen Drahtzäunung mit Litzenabständen von max. 20 cm zum Boden bzw. zuein-
 ander. Empfohlen wird eine Spannung von 5000 Volt, mindestens erforderlich sind je-
 doch 3000 Volt und eine Impulsenergie von 1,5 Joule, die auf der gesamten Länge des 
 Zaunes zu gewährleisten sind. 

• Alternativ kann eine nicht Spannung führende Zäunung (z. B. Maschendraht) mit einer 
 Mindesthöhe von 1,40 m verwendet werden. Diese muss auf der ganzen Zaunlänge einen 
 Untergrabschutz aufweisen und regelmäßig auf Untergraben kontrolliert werden. 
 Varianten des Untergrabschutzes sind:
 o Der Zaun wird 40 cm tief in den Boden gesetzt.
 o Eine Spannung führende Drahtlitze (mind. 3000 V), welche außen in max. 20 cm 
  Bodenabstand zum Zaun angebracht wird. Die Befestigung der Litze erfolgt mit 
  Ringisolatoren an den Zaunpfählen.
 o Ein Knotengeflecht, welches am stehenden Zaun befestigt wird. Das Geflecht wird 
  mit 100 cm Breite nach außen flach in Bodennähe ausgelegt und mit Erdankern am 
  Boden fixiert.

• Eine in sich geschlossene Zäunung ist insbesondere an Gewässerrändern zu gewährleis-
 ten. 

Zu Versuchszwecken ist eine 90 cm hohe vierzügige Elektrozäunung mit max. 20 cm Boden-
abstand zur unteren Litze bis auf weiteres zulässig. Der Abstand der ersten zur zweiten Litze 
beträgt 20 cm, der Abstand der anderen Litzen beträgt 25 cm. Die Verwendung ist im Vorfeld 
mit der Referenzstelle Wolfsschutz und der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.

Ein Ausgleich an Nutztieren ohne Grundschutz wird gewährt, soweit nach Bekanntwerden 
permanenter Wolfsvorkommen eine Übergangsfrist von einem Jahr für die Etablierung ge-
eigneter Schutzmaßnahmen noch nicht abgelaufen ist oder es sich um die Haltung von Rin-
dern handelt. Für das mit Stand von 2010 festgelegte Ausbreitungsgebiet (Veröffentlichung 
Amtsblatt LVwA 2/2012 vom 15.02.2012) ist der Grundschutz spätestens ab dem 16. Juni 
2014 vorzuhalten. Die Übergangsfrist für die hiermit bekannt gegebene Erweiterung des 
Ausbreitungsgebietes (Stand Januar 2014) läuft ein Jahr nach dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung ab. Ein Grundschutz ist in diesem Bereich somit spätestens ab 
dem 16. Mai 2015 zu gewährleisten. Die Angaben zum Wolf in der Bekanntmachung zu den 
Ausgleichszahlungen im Amtsblatt LVwA 2/2012 vom 15.02.2012 werden hiermit ersetzt.

Für eine Beratung zum Grundschutz wenden Sie sich an die unten aufgeführten Personen.
Kontakte:

Zuständig- Name Adresse/ Mail Telefon
keit
Ausgleichs- Frau Boronczyk Landesverwaltungsamt,   Ref. 407 0345-514-2661
zahlung   Obere Naturschutz-behörde, 
  Dessauer Str. 70, 
  06118 Halle (Saale)
  Maxi.Boronczyk@
  lvwa.sachsen-anhalt.de

Rissgut- Herr Berbig Referenzstelle Wolfschutz  039321-
achten &   Biosphärenreservat Mittelelbe,  518 32 0173-8221752
Beratung   Breite Straße 15, 39596 Arneburg
zum Herden-  andreas.berbig@
schutz  bioresme.mlu.
  sachsen-anhalt.de 

Beratung  Frau Krummheuer WWF Projekt  0151-1885 4912
zum Herden-  „Wolfsmanagement in 
  Sachsen-Anhalt“, Breite Straße 15, 
  39596 Arneburg
  schutz yvette.krummheuer
  @wwf.de 

Förderung  Herr  Amt für Landwirtschaft 0340-2303168
Herden- Dr. Münch und Flurneuordnung (ALFF) Anhalt,
schutz   Ferdinand-von-Schill-Str. 24,
  06844 Dessau-Roßlau
  Frank.Muench
  @alff.mlu.sachsen-anhalt.de

Monitoring  Herr  Landesamt für Umweltschutz, 0345-5704-670
& Aus- Dr. Trost Reideburger Str.47, 
breitungs-  06116 Halle (Saale) Martin.Trost@
gebiet   lau.mlu.sachsen-anhalt.de 

Anlage: 
Karte zum Ausbreitungsgebiet des Wolfes in Sachsen-Anhalt 

*) Die Karte zum Ausbreitungsgebiet des Wolfes befindet sich im Anlagenteil und ist Be-
standteil dieses Amtsblattes.

Ersatzbekanntmachung 
zur

öffentlichen Bekanntmachung des Landkreises Stendal

über

Ausgleichszahlungen für Schäden an Nutztieren durch den Wolf

Die im Text der öffentlichen Bekanntmachung benannte Karte mit der Darstellung des Aus-
breitungsgebietes des Wolfes eignet sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zur Bekannt-
machung im „Amtsblatt des Landkreises Stendal“.

Entsprechend § 14 Abs. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Stendal vom 20.12.2001 zuletzt 
geändert am 04.10.2007 wird die Bekanntmachung dieser Karte ersetzt. Die Karte liegt im 
Zeitraum vom

14. Juli 2014 bis zum 08. August 2014

Im Umweltamt, untere Naturschutzbehörde, Zimmer 343, Hospitalstraße 1 – 2, 39576 Sten-
dal während der Dienstzeiten (Di. und Do. 9.00-12.00 Uhr ; 14.00-17.00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus.

Stendal, den 02. Juli 2014

Wulfänger
Landrat

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Kartierung von Arten und Lebensräumen/ Biotopen im Landkreis Stendal

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) als die nach § 2 Nr. 1 und 4 des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10.02.2010 (GVBI. 
LSA S. 569) zuständige Fachbehörde für Naturschutz beabsichtigt, die Kartierung und Be-
wertung von Arten, Biotopen und Lebensraumtypen durchzuführen, die im Zusammenhang 
mit der Erfüllung nachfolgender Aufgaben stehen:
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-  Berichtspflichten des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber der EU gemäß Artikel 6 und 
 17 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
 Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, 
 S. 7, ABI. L 176 vom 20.7.1993, S. 29, ABI. L 59 vom 8.3.1996, S. 63, ABI. L 31 vom 
 6.2.1998, S. 30, ABI. L 218 vom 23.8.2007, S. 15), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
 2006/105/EG (ABI. L 363 vom 20. 12. 2006, S. 368), und Artikel 4 Abs. I und 2 der 
 Richtlinie 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).
- Beobachtung von Natur und Landschaft als Landesaufgabe, auch in Verbindung mit 
 § 5 Abs. 1 der NatSch ZustVO vom 21.06.2011 (GVBI. LSA S. 615) zuletzt geändert 
 durch Artikel 7 des Gesetzes über die Änderung von Zuständigkeiten im Bereich Land-
 wirtschaft, Forsten und Umwelt vom 18.12.2012 (GVBl. LSA S. 649; 652). 
- Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
 pflege gemäß §§ 1, 30-33, 37-39 BNatSchG (vom 6. August 2009,  Bundesgesetzblatt 
 Jahrgang 2009 Teil I Nr. 51) und § 21-23, 25, 28 NatSchG LSA (vom 10. Dezember 
 2010, GVBl. LSA Nr. 27/2010, ausgegeben am 16.12.2010) 

Im Landkreis Stendal werden in den Jahren 2014 bis 2017 Kartierungen folgender Arten-
gruppen und Biotopen/Lebensraumtypen durchgeführt:

Käfer (Coleoptera)
Lurche (Amphibia) & Kriechtiere (Reptilia)
Wanzen (Heteroptera)
Webspinnen (Aranaea) & Weberknechte (Opiliones)
Höhlenfauna
Wasserkäfer = aquatische Coleoptera
Vögel
Biotop- und Lebensraumtypen-Kartierung
Kartierung von Pflanzen-, Moos- und Flechtenarten
Monitoring von Lebensraumtypen bzw. Pflanzenarten

Aufgrund des behördlichen Auftrages sind das Betreten gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 FFOG 
(Betreten von Feld und Wald) und das Befahren von Feld- und Waldwegen zur Erfüllung 
der gestellten Aufgabe mit PKW gemäß § 4 Abs.1 Nr. 3 Feld- und Forstordnungsgesetz 
(FFOG) in Verbindung mit Abschnitt l Abs. 2 Nr. 3 des Gem. RdErl. MBV und MLU vom 
15.03.2006 (MBl. LSA S. 177Anlage) zu gestatten.
Den Beauftragten der Fachbehörde für Naturschutz (LAU) ist der Zutritt zu Grundstücken 
zum Zwecke von Erhebungen im Zusammenhang mit diesen Geländekontrollen gemäß § 30 
NatSchG LSA in Verbindung mit § 65 Abs. 3 BNatSchG zu gestatten.
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke werden gebeten, 
diese Kartierungen zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, solche Maßnahmen des Natur-
schutzes wie Prüfungen, Vermessungen, die Entnahme von Pflanzenproben, Bodenuntersu-
chungen sowie sonstige Arbeiten und Besichtigungen zu dulden (§ 30 Betretungsrecht [zu § 
65 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes] NatSchG LSA, vom 10. Dezember 2010, GVBl. 
LSA Nr. 27/2010, ausgegeben am 16.12.2010).

Eventuelle Rückfragen können gern an das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 
Fachgebiet 43 Arten- und Biotopschutz , StVSW und Kontrollaufgaben des Artenschut-zes/
CITES Tel.-Nr. 0345/5704-666 bzw. E-Mail Joerg.Schuboth@lau.mlu.sachsen-anhalt.de ge-
richtet werden.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Vergnügungssteuersatzung 
der

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Auf Grund der §§ 4, 6, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05.Oktober 1993  (GVBl. LSA S. 568) ) in der zurzeit gültigen Fassung und der 
§§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 GVBl. LSA S.405), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in seiner Sitzung 
am 26.06.2014  folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Steuererhebung

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt eine Vergnügungssteuer nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung.

§ 2
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Vergnügungssteuer ist die entgeldlich veranstaltete Vergnügung gewerb-
licher Art an öffentlich zugänglichen Orten im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tanger-
hütte.

(2) Vergnügungen sind alle Veranstaltungen, Darbietungen und Vorführungen, die dazu ge-
eignet sind, das Bedürfnis der Zerstreuung, Entspannung und Erholung sowie Freizeitgestal-
tung zu befriedigen. Zu den Vergnügungen dieser Satzung zählen insbesondere:

a ) die entgeldliche Benutzung von Spiel-, Geschicklichkeit- und Unterhaltungsapparaten  
und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung von Geld Ge-
genständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i 
GewO und darüber hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeiten, an 
allen anderen Aufstellorten, soweit sie  der Öffentlichkeit im Gebiet der Einheitsgemeinde 
Stadt Tangerhütte zugänglich sind.

b) die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten, die  
das Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten ( LAN und 
WLAN) oder im Internet ermöglichen.

(3) Öffentliche zugängliche Orte im Sinne des Abs. 1 sind Räume oder Plätze unter freiem 
Himmel, die für die Veranstaltungen zugänglich sind. Zu den öffentlichen Räumen zählen 
insbesondere:
a) Spielhallen oder ähnliche Unternehmen des § 33 i. Gewerbeordnung (GewO)
b) Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherbergungsbetriebe oder ähnliche Räume.
c) Auch solche Orte, die nur während bestimmter Stunden oder auch nur an wenigen Tagen 
geöffnet sind.

§ 3
Steuerbefreiung

Steuerfrei sind:
(1) Geräte, die nach ihrer Bauart nur für Kinder bestimmt sind.

(2) der Betrieb von Waren- und Unterhaltungsspielgeräten auf Volksfesten, Schützenfesten, 
Jahrmärkten, Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen.

(3) Musikautomaten.

§ 4
Steuerschuldner, Haftungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter der steuerpflichtigen Vergnügung im Falle des Be-
triebes von Geräten im Sinne des § 2 derjenige, dem die Einnahmen zufließen.

(2) Veranstalter einer Vergnügung sind natürliche und juristische Personen, in deren Namen, 
für deren Rechnung oder in deren Auftrag  die Veranstaltung durchgeführt wird. 

(3) Haftungsschuldner ist: 
a) Wer in einer hinreichend deutlichen Beziehung zum Steuergegenstand nach § 2 steht. Eine 
hinreichend deutliche Beziehung zum Steuergegenstand ist insbesondere dann gegeben, wenn 
eine Umsatzbeteiligung der betreffenden Person aus der Veranstaltung vorgesehen ist.

b) Sofern eine juristische Person Steuerschuldner ist, deren Mitglieder oder Gesellschafter.
 

§ 5
Entstehung/Ende der Steuerpflicht

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 entsteht die Steuerpflicht mit dem 1. des 
Monats, in dem das (die) Gerät (e) in Betrieb genommen werden. 

(2) Im Falle des § 2 Abs.2 endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Betrieb der (s) Geräte (s) eingestellt wird.

§ 6
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer bei Spielgeräten mit Gewinnmöglich-
keiten ist das eingespielte Ergebnis.

(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten und manipulations-
sicheren Zählwerken die Nettokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse 
incl. Veränderungen der Röhreninhalte, abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld, Fehlgeld und 
Mehrwertsteuer. Das negative Einspielergebnis eines Spielgerätes im Kalendermonat ist mit 
dem Wert 0,00 Euro  anzusetzen. 

(3) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 
lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, wie z.B. Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, 
Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten 
Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Be-
triebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele 
u.s.w.

(4) Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer bei Spielgeräten ohne Gewinnmög-
lichkeit ist die Anzahl der Spielgeräte.

(5) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, 
die unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflich-
tig bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.

(6) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-
gehen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung (AO) aufzubewah-
ren.

§ 7 
Steuersätze

(1) In den Fällen von § 6  Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz von 10 v.H. des Einspielergeb-
nisses. Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat je Gerät mit Gewinnmög-
lichkeiten mindestens

a) bei Aufstellung in Gaststätten, Imbissstuben, Kantinen u.s.w.    52,00 Euro

b) bei Aufstellung in Spielhallen       90,00 Euro

(2) In den Fällen von § 6  Abs. 4 beträgt die Steuer für jeden angefangenen Kalendermonat 
und jedes Gerät für

a) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind,   35,00 Euro 
mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) und d) 
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b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, 32,00 Euro
mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) und d)

c) Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden  500,00 Euro
oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand 
haben
                
d) elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 Euro

§ 8
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

Im Falle des Betriebes von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 ist Erhebungszeitraum der Ka-
lendermonat.
Die Steuerschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. 

§ 9
Steuererklärung und Steuerfestsetzung

(1) Der Steuerschuldner hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 
eine Steuererklärung auf einen von der Stadt Tangerhütte vorgeschriebenen Vordruck abzu-
geben.

(2) Es handelt sich bei der Steuererklärung um eine Steueranmeldung i.S. der § 150 Abs.1 
Satz 3 der Abgabenordnung. Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu berechnen.

(3) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig ab, so wird die Steuer durch schriftlichen Bescheid von der 
Stadtverwaltung festgesetzt. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der Schätzung der Be-
messungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften 
der Abgabenordnung Gebrauch machen.
 

§ 10
Fälligkeit

(1) Der Steuerschuldner hat gleichzeitig mit der Abgabe der Steueranmeldung die errechnete 
Steuer an die Kasse der Stadt Tangerhütte innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhe-
bungszeitraumen zu entrichten. Die Steueranmeldung muss vom Halter oder von seinem 
Vertreter eigenhändig unterschrieben sein.

(2) Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen 
nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten.                                                  

§ 11
Meldepflichten

Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 hat der Steuerschuldner innerhalb von 10 Ta-
gen  nach der Inbetriebnahme der Geräte eine Steuererklärung abzugeben, in der Art, Anzahl 
und Aufstellungsort der Geräte angegeben sind.
Als Inbetriebnahme gilt die erste Aufstellung des Gerätes, wenn der Stadt entgegenstehende 
Umstände nicht mitgeteilt worden sind. Die Erklärung gilt für die gesamte Betriebszeit des 
Gerätes. Sie gilt auch im Falle des Austausches des Gerätes, sofern an dessen Stelle ein 
gleichartiges Gerät tritt.      
                 

§ 12
Sicherheitsleistungen

Die Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte kann die Leistungen einer Sicherheit in der 
voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueran-
spruches gefährdet erscheint.

§ 13
Billigkeitsmaßnahmen

Die Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können unter den in § 13 a Kommunalab-
gabengesetz Sachsen- Anhalt (KAG-LSA) genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise 
gestundet werden.  

§ 14
Auskunftspflichten

(1) Die Stadt Tangerhütte ist ohne vorherige Ankündigung berechtigt, auch während der Ver-
anstaltungen zur Nachprüfung der Steuererklärung ( Steueranmeldung) und zur Feststellung 
von Steuertatbeständen, die Veranstaltungs- und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterla-
gen einzusehen sowie die Vorlage aktueller Zählwerke zu verlangen.

(2) Die Stadt Tangerhütte  ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgaben-
ordnung durchzuführen.

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung den von 
der Stadt Tangerhütte Beauftragten Zutritt zu den Veranstaltungs- und  Geschäftsräumen zu 
gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkei-
ten, Zählwerkausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung 
sind, zugänglich zu machen.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig in Sinne von § 16 Abs. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig 
a) den Pflichten nach § 9 Abs.1 nicht nachkommt;
b) der Meldepflicht nach § 11 zuwiderhandelt;
c) entgegen § 14 Abs. 3 die ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG LSA mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 Euro geahndet werden.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.07.2014 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen 
über die Erhebungen einer Vergnügungssteuer im Gebiet der Gemeinde Birkholz in der Fas-
sung vom 25.10.2001, über die Erhebung einer Vergnügungssteuer im Gebiet der Gemeinde 
Uetz in der Fassung vom 08.10.2001 und die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Tanger-
hütte in der Fassung vom 14.05.1998 außer Kraft.

Stadt Tangerhütte, den 26.06.2014

Sturm
Beauftragter des LK Stendal
für die EG Stadt Tangerhütte        

Die Einheitsgemeinde „Stadt Tangerhütte“ gibt im Auftrage des Unterhaltungsverban-
des „Untere Ohre“ folgendes bekannt:

Unterhaltungsverband              Geschäftsstelle:
„Untere Ohre“    Ramstedter Str. 26
Körperschaft des öffentlichen Rechts     39326   Zielitz
- Der Verbandsvorsteher-  

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Berufung der Vertreter von Interessenverbänden der Eigentümer und Nutzer 

der zum Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ 
gehörenden Grundstücke

Zur Erfüllung § 55 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 21.03.2013 gibt 
der Unterhaltungsverband „Untere Ohre“ entsprechend § 9 der Satzung des Verbandes vom 
26.02.2014 hiermit den Aufruf zur Meldung von Berufenen und deren Stellvertreter  zur 
Mitarbeit in der Verbandsversammlung bekannt.

Es werden in die Verbandsversammlung Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet 
gehörenden Grundstücke berufen. Es können nur natürliche, geschäftsfähige Personen beru-
fen werden. Unter den vorgeschlagenen Personen müssen sich mindestens ein Eigentümer 
und ein Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke befinden. 
Ein Berufener bzw. sein Stellvertreter kann nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied sein.
Die Berufung erfolgt durch Beschluss der Verbandsversammlung  ohne Berufene nach Vor-
schlag. Vor dem Beschluss sind Vorschläge für die zu Berufenden und deren Stellvertreter 
von den Interessenverbänden der Eigentümer und Nutzer einzuholen. Dazu werden die in 
der Anlage 1 zur Satzung genannten Interessenverbände der Eigentümer und Nutzer ange-
schrieben. Die Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Es wird nach § 32 der Satzung öffentlich 
bekannt gemacht, dass die Interessenverbände der Eigentümer und Nutzer, der zum Verband 
gehörenden Grundstücke innerhalb eines Monats vom Tag der Veröffentlichung an, Vor-
schläge für die zu Berufenden und deren Stellvertreter beim Verband abgeben können.

Die Vorschläge sind schriftlich an den Unterhaltungsverband „Untere Ohre“, Ramstedter 
Straße 26, 39326 Zielitz zu richten und müssen folgende Angaben enthalten.
 
-  Name und Anschrift des Interessenverbandes
-  Name, Vorname, Wohnort, PLZ, Straße, Hausnummer, Telefonnummer, ausgeübte Tä-
 tigkeit der vorgeschlagenen Personen
-  Eigentum oder Nutzung von Flächen im Verbandsgebiet, Auskunft über die Lage (Ort, 
 Gemarkung) der Fläche des zu Berufenden und dessen Stellvertreter
-  Wahrheitsversicherung der Angaben durch den Interessenverband
-  Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Personen

Die Amtszeit der Berufenen und der Stellvertreter entspricht der Amtszeit der Gemeinde-
räte.

Zielitz, den  26.05.2014
 

H e s s e
Verbandsvorsteher 
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Friedhofssatzung für die EG Stadt Tangerhütte

Aufgrund der §§ 3, 4 6 und 44 für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 

vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S.383), sowie  § 25 Bestattungsgesetzes LSA 

vom 05.02.2002 (GVBl.: LSA S. 46) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 26. März 2004 (GVBl. LSA S. 234) hat der Stadtrat in seiner Sitzung 

am 26.06.2014 die folgende Friedhofssatzung beschlossen

Artikel 1

Friedhofssatzung der Ortschaft Birkholz

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Birkholz verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Birkholz das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. Für 

die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sorgen.
(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungs-
feiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und 
Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt 
zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen 
zu beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Es ist 
nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des Fried-
hofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

II. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstät-
te beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.
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(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden,

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung zur 
Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus ei-
ner Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zuläs-
sig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragsteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

III. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.
(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todes-
fall, ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleich-
zeitig mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wie-
dererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab-
stätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

 Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.
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(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit
c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
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gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich sen-
ken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Verantwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
2. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
4. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
5. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
6. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
7. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 ( § 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9),
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24),
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet wer-
den. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 2

Friedhofssatzung der Ortschaft Bittkau

IV. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Bittkau verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Bestattung anderer Personen bedarf es einer Ausnahmegenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Bittkau das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“ beauftragt.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.
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§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu machen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

h) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

i) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

k) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

l) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

m) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

n) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

V. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 
10. Lebensjahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.
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§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden,

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

VI. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

c) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,80 m
d) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 1,90 m; Breite 0,90 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17.6).Der Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. 
Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

 Erdbestattungen: Länge 1,90 m; Breite 0,90 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breie 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechtigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
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findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 0,90 m; Breite 0,90 m
Urnenwahlgrab:         Länge 0,90 m; Breite 0,90 m oder 1,90 m, Breite 0,90 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Bis zu 3 
Urnen können in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können. 

(3) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale den Gege-
benheiten des Friedhofs anzupassen.

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das Aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den Schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und Gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfänger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Verantwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
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verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder bestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten die-
ser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und 20 Abs.4 
dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
2. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
4. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
5. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
6. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
7. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 ( § 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 3

Friedhofssatzung der Ortschaft Cobbel 

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Cobbel verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Er dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf der Zustimmung der Bürgermeisterin.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Cobbel das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
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und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

II. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen vor vollendeten 10. Lebens-
jahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden,

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen 
mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 23 Abs. 
5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können Leichen 
oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragsteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

III. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstättenen
e) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.
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(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todes-
fall, ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleich-
zeitig mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wie-
dererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab-
stätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

 Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 

Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.  

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a) Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 9. Juli 2014, Nr. 16

Seite 209



nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger auf der Grabstätte. Bleibt die Aufforderung 
oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberechtigten die 
Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann die Fried-
hofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Einziehung des 
Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs noch einmal 
schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende öffentliche 
Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfol-
gen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der Verfügungs-
berechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 
Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Verfügungsbe-
rechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem 
Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der 
Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 25 (1) hinzuwei-
sen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-

den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfänger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Verantwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
(1) Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
(2) Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
(3) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
(4) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
(5) Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
(6) den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
(7) Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
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g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 ( § 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 4

Friedhofssatzung der Ortschaft Grieben

IV. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Grieben verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung. Er dient der Beisetzung aller Personen, die 
bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf es einer Ausnah-
megenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Grieben das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

V. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.
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(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

VI. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden.

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.
(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17.6). Der Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die 
Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

 Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
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f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Bis zu 3 
Urnen können in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können. 

(5) In der Urnengemeinschaftsanlage werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Fläche 
von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Sie werden vergeben, 
wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht.
Das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten in einer Urnengemeinschaftsanlage umfasst nicht 
das Recht zur Errichtung eines Grabmals. Der Friedhofsträger errichtet auf der Urnenge-
meinschaftsanlage ein gemeinsames Grabmal und eine Namensplatte. Auf Wunsch des 
Verstorbenen oder des Nutzungsberechtigten kann auf dieser Namensplatte eine Namens-
kennzeichnung des Verstorbenen angebracht werden. Die Art der Kennzeichnung und die 
Kennzeichnung selbst wird durch die Gemeinde Grieben bestimmt und veranlasst.
Die Beisetzung der Urne erfolgt ohne die Anwesenheit von Angehörigen.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b)   Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit
c)   Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
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Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den Schriftlichen Aaufforderungen, der öffentlichen Bekannt-
machung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgebli-
chen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen 
des § 25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach §19 Abs. 1 und ³ 20 Abs. 
4  dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 ( § 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 5

Friedhofssatzung der Ortschaft Kehnert 

VII. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Kehnert verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Er dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besitzen. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung unter Beachtung des § 20 Bestat-
tungsgesetzes LSA vom 05.02.2002.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Kehnert das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(3) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 9. Juli 2014, Nr. 16

 Seite 214



(4) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu machen.

(5) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(6) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(7) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.
(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.
(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

VIII. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 

Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus zersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen vor vollendeten 10. Lebens-
jahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 9. Juli 2014, Nr. 16

Seite 215



reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen 
mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 23 Abs. 
5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können Leichen 
oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IX. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in
a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
      Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 

ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wiederer-
werb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte mög-
lich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstät-
ten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten
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(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,20 m; Breite 0,80 m 
Urnenwahlgrab: Länge 1,20 m; Breite 0,80 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.  

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfänger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Verantwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 9. Juli 2014, Nr. 16

Seite 217



zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 ( § 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 6

Friedhofssatzung der Ortschaft Lüderitz 

X. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde Lüderitz gelegenen Friedhöfe 
der Ortsteile Lüderitz und Groß Schwarzlosen.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung. Er dient der Beisetzung aller Personen, die 
bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahme-
genehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Lüderitz das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Für die Entsorgung von Abfällen jeglicher Art haben die Nutzungsberechtigten selbst zu 
sorgen. Es ist nur gestattet, Laubabfälle in der Zeit von September bis November des jewei-
ligen Jahres an die dafür bestimmten Plätze bzw. aufgestellten Containern abzulegen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.
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§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen 
zu beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Es ist 
nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des Fried-
hofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden Abfälle jeg-
licher Art vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XI. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XII. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
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stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wiederer-
werb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte mög-
lich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstät-
ten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

1. Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

2. Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

3. Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig , im Höchstfall jedoch 3 Aschen, 
beigesetzt werden. 

4. Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von  25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte. 

5. In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

6. Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b)    Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c)    Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten
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(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

1. Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Ist kein 
derartiger Platz auf dem Friedhof eingerichtet, sind die Abfälle selbst zu entsorgen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

2. Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

3. Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

4. Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

5. Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

6. Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

7. Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

8. Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

9. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
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b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 7

Friedhofssatzung der Ortschaft Ringfurth 

XIII. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde Ringfurth gelegenen Friedhöfe 
der Ortsteile Ringfurth und Sandfurth.

§ 2
Friedhofszweck

Er dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung unter Beachtung des § 20 Bestat-
tungsgesetz LSA.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinderat 
Ringfurth das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen 
zu beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Es ist 
nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des Fried-
hofs zu reinigen.

(4)Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XIV. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).
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(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus zersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen vor vollendeten 10. Lebens-
jahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen 
mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 23 Abs. 

5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können Leichen 
oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragsteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XV. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) anonyme Urnenreihengrabstätte
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegen aus-
schließlich der Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wiederer-
werb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte mög-
lich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstät-
ten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
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stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an belegten und teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der 
letzten Ruhefrist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebühre-
nerstattung findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) anonymen Urnengrabstätte

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.  

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b)   Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c)  Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
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Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Verantwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und §20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 8

Friedhofssatzung der Ortschaft Schernebeck 

Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die Gemeinde Schernebeck verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung. Er dient der Beisetzung aller Personen, die 
bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahme-
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genehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Lüderitz das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Für die Entsorgung von Abfällen jeglicher Art haben die Nutzungsberechtigten selbst zu 
sorgen. Es ist nur gestattet, Laubabfälle in der Zeit von September bis November des jewei-
ligen Jahres an die dafür bestimmten Plätze bzw. aufgestellten Containern abzulegen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen 
zu beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Es ist 
nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des Fried-
hofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) „Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden Abfälle 
jeglicher Art vom Friedhof zu entfernen.“

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

II. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus zersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.
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(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

III. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Die Zuerkennung, die Anlage und für die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegen 
ausschließlich der Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Friedhofsverwaltung  Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,80 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 0,90 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig 
mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wiederer-
werb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte mög-
lich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstät-
ten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 0,90 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
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dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

1. Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

2. Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 0,90 m; Breite 0,90 m
Urnenwahlgrab:         Länge 0,90 m; Breite 0,90 m oder 1,90 m, Breite 0,90 m

3. Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig , im Höchstfall jedoch 3 Aschen, 
beigesetzt werden. 

4. Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von  25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte. 

5.  In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Ein Nutzungsrecht 
kann an dieser Grabstätte nicht erworben werden. Diese Grabstätten werden nicht gekenn-
zeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht.
Die Urnenbeisetzung erfolgt ohne Angehörige. Blumen und Gebinde sind nur vor dem Ge-
denkstein oder auf der dafür vorgesehenen Fläche abzulegen und sind von demjenigen, der 
sie niederlegte nach Verblühen zu entsorgen. Abgelegte Blumen zu späteren Gedenktagen 
entsorgt die Gemeinde.
Die Berechtigten werden bei der Anmeldung darüber unterrichtet.

6. Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b)    Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

1. Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Ist kein 
derartiger Platz auf dem Friedhof eingerichtet, sind die Abfälle selbst zu entsorgen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

2. Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

3. Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

4. Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

5. Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

6. Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

7. Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

8. Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

9. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.
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(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(3) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(4) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4a Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 4 b bis h:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,

e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 9

Satzung
über die Benutzung des Friedhofs der Stadt Tangerhütte

(Friedhofssatzung)

I. Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende Gebiete der Stadt Tangerhütte und den von ihr 
verwalteten Friedhof, Friedhofsteile und Bestattungseinrichtungen: 
• Friedhof Tangerhütte, Straße der Jugend
• Friedhof Briest, OT Tangerhütte

(2) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Tangerhütte. Sie dienen der Be-
stattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Tangerhütte waren oder 
ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer 
Personen kann nur in besonderen Ausnahmefällen von der Friedhofsverwaltung unter Be-
achtung des § 20 Bestattungsgesetz LSA zugelassen werden.

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Stadtrat 
Tangerhütte das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Stadt Tangerhütte zu treffen.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Stadt Tangerhütte kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung 
entgegenstehen.

(4) Die Stadt Tangerhütte kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und 
Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich.

II. Friedhofsordnung

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind ganztags bis zum Eintritt der Dunkelheit für den Besuch geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus be-
sonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. 

(2) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
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(3) Auf den Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskater) zu 
 befahren; ausgenommen davon sind: 
• Kinderwagen 
• Rollstühle
• Fahrzeuge von Steinmetzen und Gartenbaubetrieben dürfen alle Hauptwege benutzen
• Fahrzeuge der Bestattungsbetriebe dürfen nur den zentralen Hauptweg benutzten 
• Fahrzeuge für Urnentransporte benutzen nur den Eingangsbereich bis zur Kapelle
• Fahrzeuge von Entsorgungsunternehmen benutzen den Hintereingang bis zum Contai-
 nerlagerplatz
Insbesondere das Befahren mit Kränen und Baggern ist nicht gestattet.
b. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie gewerbliche Dienste anzubie-
 ten oder diesbezüglich zu werben;
c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen;
d. die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
 privaten Zwecken;
e. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-
 tungsfeier oder den Friedhof betreffende Mitteilungen notwendig und üblich sind;
f. Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;
g. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder 
 zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie 
 nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten;
h. zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern;
i. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, die grundsätzlich an der Leine zu füh-
 ren sind.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedho-
fes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung zusammenhängende Veranstal-
tungen sind spätestens 14 Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung zur Zustimmung anzu-
melden.

§ 6
Dienstleistungserbringer

(1) Arbeiten auf dem Friedhofsgelände dürfen nur von Dienstleistern erbracht werden, deren 
Gewerbe oder Beruf Leistungen beinhaltet, welche im Friedhofswesen anfallen (insbeson-
dere Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige vergleichbare Tätigkeiten auf 
Friedhöfen).

(2) Um eine Kontrolle der Einhaltung der den Dienstleistungserbringern obliegenden Ver-
pflichtungen (Verweis auf Ordnungsvorschriften) zu ermöglichen sowie die Erfassung der 
Gebührenpflichtigen sicher zu stellen, ist der Friedhofsverwaltung die Erbringung von 
Dienstleistungen auf dem Friedhofsgelände möglichst vor Beginn unter Angabe des beab-
sichtigten Zeitpunktes der Arbeitsaufnahme, spätestens jedoch mit dem Abschluss der Ar-
beiten (Name und Adresse des Gewerbebetriebes sowie des Auftraggebers, beabsichtigter 
Termin und Dauer, geplante/durchgeführte Arbeiten) mitzuteilen.

(3) Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Die Ausübung der Tätig-
keit auf dem Friedhofsgelände kann den Dienstleistungserbringer durch die Friedhofsverwal-
tung begrenzt oder unbegrenzt durch Bescheid untersagt werden, wenn der Dienstleistungs-
erbringer gegen die Vorschriften dieser Friedhofssatzung in grober bzw. besonders grober 
Weise verstößt oder den Anordnungen der Friedhofsverwaltung /-personals im Einzel- oder 
Wiederholungsfall nicht nachkommt.

III. Bestattungen

§ 7
Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der Friedhofs-
verwaltung anzumelden. Der Anmeldung ist eine Sterbeurkunde beizufügen. Wird eine Bei-
setzung in einer vorher erworbenen Grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzu-
weisen. Bei Feuerbestattungen ist gleichzeitig die Art der Beisetzung festzulegen.

(2) Grabstellen werden nur von der Friedhofsverwaltung festgelegt, andere getroffene Ab-
sprachen sind ungültig.

(3) Der Friedhofsverwaltung sind durch die Bestattungsunternehmen Tag und Zeit der Be-
stattung mitzuteilen, um Koordinationen vornehmen zu können und Zeiten festzulegen. Die 
Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Bestattun-
gen sollen in der Regel am vierten Tag nach Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht 
binnen vier Tagen nach Eintritt des Todes und Aschen, die nicht binnen 2 Monaten nach der 
Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amtswegen 
in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbela-
stungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, 
PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden 
Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sagzubehör und –ausstattung. Die 
Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff oder Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, 
die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Ma-
terial bestehen (§ 11 Abs. 3 Bestattungsgesetz LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2 m lang, 80 cm hoch und im Mittelmaß 80 cm breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist dies bei der Anmeldung der Bestat-
tung der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Die Urneninnenkapsel muss aus zersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 9
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Für die Entfer-
nung der Grabmale, Einfassungen und sonstiger Werkstücke aus Naturstein ist ein zugelas-
sener Steinmetzbetrieb zu beauftragen. 
Sofern beim Ausheben der Gräber, Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die 
Friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 
den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.
 
(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-
kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50m. Sind im 
Ausnahmefall Tiefengräber erforderlich, muss die Erüberdeckung 1,80m betragen.

(4) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(5) Für die Durchführung des Bestattungsauftrages erhält der Bestattungsbetrieb die not-
wendigen Schlüssel von der Friedhofsverwaltung. Die Schlüssel sind nach Abschluss der 
Arbeiten unaufgefordert bei der Friedhofsverwaltung abzugeben. Erhalt und Rückgabe wer-
den durch Unterschrift bestätigt. 

§ 10
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre; bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 11
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 12 
Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zu-
stimmung zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Um-
bettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs 
sind nicht zulässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 3 Abs. 5 bleibt unbe-
rührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen 
mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 24 Abs. 4), bei Umbettungen aus Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In Fällen des § 25 Abs.1 
Satz 4 und bei der Entziehung von Nutzungsrechten gemäß § 25 Abs.1 Satz 5 können Lei-
chen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amtswegen in Reihengrab-
stätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen werden von einer von der Friedhofsverwaltung beauftragten Firma 
oder der Friedhofsverwaltung selbst durchgeführt. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den 
Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für 
die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 
zwangsläufig entstehen. 

(6) Der Ablauf der Nutzungs- und Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(7) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf 
einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.

IV. Grabstätten

§ 13
Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden wie folgt mit den entsprechenden Größen unterschieden: 
a. Reihengrabstätten für Verstorbene 
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• bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   1,60 x 0,90 m
• vom vollendeten 5. Lebensjahr ab   2,00 x 1,00 m
b. Wahlgrabsstätten  2,00 x 1,00 m
c. Urnengrabstätten   1,20 x 1,20 m
d. Urnenwahlgrabstätten  1,20 x 1,20 m
e. Doppelgrabstätten/Familiengrabstätten   2,90 x 2,80 m
f. Ehrengrabstätten
g. Anonyme Urnengemeinschaftsanlage

(3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(6) Die Zuerkennung, die Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließ-
lich der Stadt Tangerhütte.

(7) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 14
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden durch 
die Friedhofsverwaltung zugeteilt werden.

(2) Es werden eingerichtet: 
a. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
b. Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr ab.

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhe-
zeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gemacht.

§ 15
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verleihen und deren Lage im Beneh-
men mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes ist nur auf 
Antrag und für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann Erwerb 
und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn 
die Schließung gem. § 3 beabsichtigt ist.

(2) Es werden unterschieden ein- und mehrstellige Grabstätten als Einfach- oder Tiefengrä-
ber. In einem Tiefengrab können bis zu 3 Urnen zusätzlich beigesetzt werden. 

(3) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr.

(4) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Monate 
vorher schriftlich – falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch 
eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen 6-montatigen Hinweis auf der Grabstätte 
– hingewiesen.

(5) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben 
ist.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Re-
gelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über,
a. auf den überlebenden Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch 
 dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind,
b. auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c. auf die Stiefkinder,
d. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e. auf die Eltern,
f. auf die vollbürtigen Geschwister,
g. auf die Stiefgeschwister,
h. auf die nicht unter a. bis g. fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b. bis d. und f. bis h. wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
Die Beisetzung anderer Personen bedarf der besonderen Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; es bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-

schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend. 

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsatzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt 
eines Bestattungsfalles über mehrere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte.

(12) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an belegten und  teil-
belegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht 
ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung findet in diesem Fall 
nicht statt.

§ 16
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in:
a. Urnenreihengrabstätten,
b. Urnenwahlgrabstätten,
c. Wahlgrabstätten, 
d. anonyme Urnengemeinschaftsanlage.

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todes-
falle für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren zur Beisetzung einer Asche abgegeben wer-
den. In einer Urnenreihengrabstätte können bis zu 5 Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschegrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem 
Erwerber bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. In einer Urnenwahlgrabstätte kön-
nen bis zu 5 Aschen gleichzeitig beigesetzt werden.

(4) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25m mal 0,25m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 17
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt der 
Friedhofsverwaltung. Die Anlage und die Unterhaltung der Ehrengrabstätten wird von der 
Friedhofsverwaltung vorgenommen.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

VI. Grabmale

§ 19
Gestaltung der Grabmale

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(2) Für Grabmale, Einfassungen und andere bauliche Anlagen dürfen nur Natursteine, Holz, 
Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene Bronze verwendet werden. 

(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:
a. Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit
b. Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit
c. Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(4) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

(5) Einfassungen, Sockel, Abdeckplatten und Splittdecken sind zulässig.

(6) Der Baum- und Heckenbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz und 
darf nur von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Neuanpflanzungen von Hecken und 
Bäumen sind nur nach Genehmigung der Friedhofsverwaltung vorzunehmen.

(7) Das Verwenden von Einweckgläsern, Blechdosen oder ähnlichen Behältnissen auf Grab-
stellen ist nicht gestattet.
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§ 20
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und aller sonstigen baulichen 
Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch 
provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15m mal 0,30m 
sind. Die Anträge können über den ausführenden Steinmetzbetrieb gestellt werden. Der An-
tragsteller hat sein Nutzungsrecht in jedem Fall nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen: der Grabmalentwurf mit Grundriss, Seitenansicht und 
Maßangaben unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung. Soweit es zum Verständnis erfor-
derlich ist, sind Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 
unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung 
einzureichen.
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht 
binnen eines Jahres nach Zustimmung errichtet worden sind.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 21
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinie des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich sen-
ken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere 
die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit 
der Zustimmung nach § 20. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung 
durchgeführt worden ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/ Urnengrabstätten 
der Empfänger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/ Urnenwahlgrabstätten der jeweili-
ge Nutzungsberechtigte.

§ 22
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Si-
cherungsmaßnahmen (Umlegen von Grabmalen, Absperrungen)  treffen. Wird der ordnungs-
widrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, das Grabmal auf Kosten des Verantwortlichen in den ordnungsgemäßen Zustand 
versetzen zu lassen.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, 
genügt als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. Nach Ablauf der Frist ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal kostenpflichtig zu entfernen. 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grab-
malen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht 
wird.

(4) Bei künstlerisch oder historisch wertvollen Grabmalen oder baulichen Anlagen oder 
solche, die als besondere Eigenart der Friedhöfe erhalten bleiben sollen, kann die Fried-
hofsverwaltung die Zustimmung zur Änderung  derartiger Grabmale oder baulicher Anlagen 
versagen, einer Entfernung nicht zustimmen, wenn die Änderung zu einer Beeinträchtigung 
des Wesens des überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung des Grab-
males führen würde oder gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Bei-
behaltung des bisherigen Zustandes sprechen. 

§ 23
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der 
Grabstätte entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 22 Abs. 4 kann die Friedhofs-
verwaltung die Zustimmung versagen, wenn die dort genannten Voraussetzungen gegeben 
sind.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, Wahlgrabstätten, nach Ablauf der 
Urnegrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die 
Grabstätten zu entfernen. Sind die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen nicht in-
nerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts und nach ein-

maliger Mahnung durch die Friedhofsverwaltung entfernt, fallen sie entschädigungslos in 
die Verfügungsgewalt der Stadt Tangerhütte. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 
das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Sofern Wahlgrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung oder von einem dazu beauftragten Steinmetzbetrieb abgeräumt werden, 
hat der jeweils Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.  

VII. Herrichten und Pflege der Grabstätte

§ 24
Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 und § 19 hergerichtet und 
dauernd verkehrssicher instand gehalten werden. 

(2) Die Gestaltung der Grabflächen ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes und der unmit-
telbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, 
die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlage und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der jeweils Verfügungsberechtigte verant-
wortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.

(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(5) Reihengrabstätten und Urnengrabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Beisetzung, 
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten binnen 6 Monate nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts hergerichtet sein.

(6) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen au-
ßerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(7) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 
Grabpflege ist nicht gestattet. 

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden und -gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 25
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird durch eine 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. 
Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zusetzen. Wird die Aufforde-
rung nicht befolgt, können Reihengrabstätten/ Urnengrabstätten von der Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Verfügungsberechtigten abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 
Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die 
Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte un-
verzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
haben noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender 
4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der je-
weilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen 
innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
23 Abs. 2 Satz 2 und 4 hinzuweisen. 

(2) Für Grabschmuck gilt § 23 Abs. 2 Satz 2 und 4 entsprechend.     

§ 26
Benutzung der Leichenhallen

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Angehörigen eines Bestat-
tungsunternehmens betreten werden. Die Nutzung der Leichenhallen im Rahmen einer Bei-
setzung ist bei der Friedhofsverwaltung durch Angehörige zu beantragen. Sie erhalten dafür 
einen Berechtigungsnachweis von der Friedhofsverwaltung ausgehändigt. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichti-
gen Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt 
werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen Zusätzlich 
der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.
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(4) Die Grunddekoration der Leichenhalle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 27
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern können in der Friedhofskapelle, am Grab oder an einer anderen im 
Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

§ 28
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Stadt Tangerhütte einzuholen.

VIII. Schlussvorschriften

§ 29 
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter 
oder unbestimmter Dauer werden auf eine Nutzungszeit im Sinne des § 15 Abs. 1 und § 16 
Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder 
Asche.

§ 30
Haftung

(1) Die Stadt Tangerhütte haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benut-
zung des Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch 
Tiere sowie höherer Gewalt entstehen. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unbe-
rührt.

(2) Im Übrigen haftet die Stadt Tangerhütte nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Von 
dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen, sind alle Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 31
Gebühren

Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für besondere Leistungen auf 
dem Gebiete des Friedhofswesens sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührensatzung zu entrichten.

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß § 6 Abs. 7 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Anord-
 nungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1)
3. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt (§ 5 Abs. 3a)
4. Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anbietet oder diesbezüglich zu werben (§ 5 
 Abs. 3 b)
5. an Sonn - und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt 
 (§ 5 Abs. 3c),
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind (§ 5 Abs. 3e),
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt sowie Rasenflächen und 
 Grabstätten unberechtigt betritt (§ 5 Abs. 3g)
8. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen lagert (§ 5 Abs. 3 f)
9. Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde (§ Abs. 5 i)
10. Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstal-
 tung ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung durchführt (§ 5 Abs. 4)
11. die Bestimmungen über zulässige Maße für Gräber nicht beachtet (§ 13 Abs. 2 
 und § 19),
12. entgegen den Bestimmungen des § 12 Umbettungen vornimmt,
13. entgegen § 24 nicht zugelassene Materialien verwendet,
14. die Standsicherheit der Grabsteine nicht gewährleistet (§ 21),
15. vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit die Grabmale ohne Zustimmung der 
 Friedhofsverwaltung entfernt (§ 20),
16. entgegen den Bestimmungen über die Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten 
 handelt (§ 22) 
17. Grabstätten nicht ordnungsgemäß pflegt (§ 24)

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet wer-
den. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten 
in der jeweiligen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Stadt Tangerhütte für 
die Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 10

Friedhofssatzung der Ortschaft Uchtdorf

XVI. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Uchtdorf verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinde-
rat Uchtdorf das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.
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§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XVII. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen vor Vollendung des 10. 
Lebensjahres 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle und grundsätzlich auf Veranlas-
sung der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden,

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XVIII. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
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stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig mit 
dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6). Der Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die 
Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

d) Urnenreihengrabstätten,
e) Urnenwahlgrabstätten,
f) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 0,75 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte. 

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung 
erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Naturstein 
bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten
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(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-

fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
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b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 11

Friedhofssatzung der Ortschaft Uetz

XIX. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Uetz verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung. Er dient der Beisetzung aller Personen, die 
bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf es einer Ausnah-
megenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinderat 
Uetz das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Es ist nur gestattet, kompostierbare Abfälle an die dafür bestimmten Plätze abzulegen. 
Für die Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XX. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).
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(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen vor Vollendung des 10. 
Lebensjahres 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle und grundsätzlich auf Veranlas-
sung der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des 

§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XXI. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.

(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

c) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
d) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todes-
fall, ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleich-
zeitig mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wie-
dererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab-
stätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
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bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen, beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte. 

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit

c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
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Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 12

Friedhofssatzung der Ortschaft Weißewarte

XXII. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Gemeinde Weißewarte verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Bestattung anderer Personen bedarf es einer Genehmigung.
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Eltern oder Kinder von Einwohnern der Gemeinde Weißewarte haben ebenfalls ein Recht 
auf Bestattung

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinderat 
Weißewarte das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-
Land“ beauftragt.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Für die Entsorgung von Abfällen jeglicher Art haben die Nutzungsberechtigten zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen zu 
beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kom-
postierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

(6) Bei Bestattungsfeierlichkeiten sind gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof nicht gestat-
tet.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XXIII. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen vom Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11(3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.
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§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreiehngrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XXIV. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten
f) Ehrengrabstätten

(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 

einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.
(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,80 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,40 m; Breite 0,90 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todes-
fall, ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleich-
zeitig mit dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs 6).Der Wie-
dererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab-
stätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,40 m; Breite 0,90 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,80 m und 
Breite  2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemein-
de.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
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Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 0,90 m; Breite 0,90 m
Urnenwahlgrab:         Länge 0,90 m; Breite 0,90 m oder Länge 1,90 m, Breite 0,90 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6)  Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind stehenden Grabmale aus Naturstein bis zu fol-
genden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b)   Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 1,10 cm hoch
 bis zu 1,50 cm breit

(6) auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und zu entsorgen. § 6 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den Schriftlichen Aaufforderungen, der öffentlichen Bekannt-
machung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgebli-
chen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen 
des § 25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen.

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.
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(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(2) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(3) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder bestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten die-
ser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 dieser Satzung 
seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten die-
ser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)

j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 13

Friedhofssatzung der Ortschaft Windberge

XXV. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die in der Gemeinde Windberge gelegenen und von ihr ver-
walteten Friedhöfe der Ortsteile  Schleuß und Brunkau.

§ 2
Friedhofszweck

Er dient der Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben beauftragt der Gemeinderat 
Windberberge das gemeinsame Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhüt-
te-Land“.

(2) Alle Entscheidungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu treffen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen 
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden 
keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefri-
sten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-
nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten.

(2) Der Besuch des Friedhofs ist nur bei Tageslicht gestattet.

(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Er-
wachsener betreten.

(4) Für die Entsorgung Abfälle jeglicher Art haben die Nutzungsberechtigten selbst zu sor-
gen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung sowie die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden – zu 
befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störenden Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
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und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberech-
tigt zu betreten,

g) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,

(6) Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind,

(7) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Auf dem Friedhof tätige Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende 
und deren Bedienstete haben die Friedhofssatzung und deren dazu ergangene Regelungen 
zu beachten.

(2) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(3) Bei Beendigung ihrer Arbeiten ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs zu reinigen.

(4) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof ist nur bei Tageslicht gestattet.

(5) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden Abfälle jeg-
licher Art vom Friedhof zu entfernen.

§ 7
Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen werden nach einer 
gesonderten Gebührensatzung erhoben.

XXVI. Bestattungsbestimmungen

§ 8
Anmeldung der Bestattung

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Angehörigen Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des Todes 
erfolgen (§ 17 BestattG LSA). Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, 
und Aschen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-
keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Für die Bestattung sind zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen (§ 11 (3) BestattG LSA).

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Die Urneninnenkapsel muß aus nichtzersetzbarem Material sein.

(4) Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 10
Friedhofskapelle bzw. Leichenhalle

(1) Die Friedhofskapelle dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte-
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schlie-
ßen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amts-
arztes.

(4) Die Grunddekoration der Friedhofskapelle besorgt das Bestattungsunternehmen.

§ 11
Musikalische Darbietungen

Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 
auf dem Friedhof ist vorher die Genehmigung der Gemeinde einzuholen.

§ 12
Grabgewölbe

(1) Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche 
Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) In vorhandenen, baulich intakten Grüften, dürfen Urnen beigesetzt werden, Särge, sofern 
keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.

§ 13
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen vor vollendeten 10. Lebens-
jahr 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 14
Aushebung der Gräber

(1) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle durch die Friedhofsverwaltung 
durch das Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber richtet sich nach den jeweiligen Boden- und Grundwasserverhält-
nissen. Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m; von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,65 m. (Sind im Ausnahme-
fall Tiefengräber erforderlich, muß die Erdüberdeckung 1,80 m betragen).

(3) Die Gräber für Leichenbestattung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen.

§ 15
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter 
mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis 
zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste gefunden werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versen-
ken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu 
schließen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren.

§ 16
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde, bei Erdbestattungen grundsätzlich auch der des Gesundheitsamtes. Die Zustimmung 
zur Umbettung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht zu-
lässig, ausgenommen Umbettungen von Amts wegen. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angerhörige des Verstor-
benen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 23 Abs. 3), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigt. In den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 23 Abs. 5 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Die Kosten der Umbettung sowie von Schäden an benachbarten Grabstätten infolge der 
Umbettungsarbeiten trägt der Antragssteller.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

XXVII. Grabstätten

§ 17
Vergabebestimmungen

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden

Die Grabstätten werden Unterschieden in
g) Reihengrabstätten
a) Wahlgrabstätten
b) Urnenreihengrabstätten
c) Urnenwahlgrabstätten
d) Ehrengrabstätten
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(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer, der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnewahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(3) Der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten geht die schriftliche Anerkennung die-
ser Satzung voraus.

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätten.

(5) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet die Gemeinde.

(6) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfall verliehen. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 18
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten (für Leichen oder Aschen) sind Grabstätten, die im Bestattungsfall 
einzeln, nach der Reihe für die Dauer der Ruhezeit, vergeben werden.

(2) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-
legten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt, mit genauer Angabe der Lage und der Grabstätte.

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-
ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben.
(6) Reihengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

a) Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m; Breite 0,90 m
b) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 Größe der Grabstätte: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(7) Einfassungen dürfen die hier festgesetzten Maße nicht überschreiten.

§ 19
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag im Todesfall, 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren vergeben wird und deren Lage gleichzeitig mit 
dem Erwerb im Einvernehmen bestimmt werden kann (vgl. § 17 Abs. 6).Der Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die 
Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

(2) Für die einzelnen Wahlgrabstätten gelten die Abmessungen wie folgt:

Erdbestattungen: Länge 2,50 m; Breite 1,25 m

(3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten.

Die Größe der gesamten Einfassung für eine Doppelwahlgrabstelle soll die Länge 2,90 m und 
Breite 2,80 m nicht überschreiten.

(4) In einer Wahlgrabstätte darf bei Erdbestattungen nur eine Leiche bestattet werden (ein-
stellige Wahlgrabstätte). In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstelle können zusätzlich 
bis zu 2 Urnen bestattet werden.

(5) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten. 
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ab-
lebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt 
des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
 Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste der Nutzungsberechigte. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt.
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.
(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

(10) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nut-
zungszeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes 
sich nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung richtet. Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fälligen Gebühr

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-
te.

(12) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit informiert die Friedhofsverwaltung 3 Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit durch öffentliche Bekanntmachung und Hinwies auf der betreffenden Grabstätte. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

(13) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn 
dies aus Gründen der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglich 
ist.

(14) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden, 
das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten dagegen erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebührenerstattung 
findet in diesem Fall nicht statt.

§ 20
Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,

(2) Urnengrabstätten werden eingerichtet wie folgt:

Urnenreihengrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m
Urnenwahlgrab: Länge 1,50 m; Breite 0,75 m

(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In ei-
ner Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig, im Höchstfall jedoch nur 3 
Aschen beigesetzt werden. 

(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 25 Jahren verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können in Grabfeldern eingerichtet werden. Die Zahl 
der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschengrabstätte.  

(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Flä-
che von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften der Grabmale

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung erhöhten Anforderungen entsprechen.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder 
gegossene Bronze verwendet werden.

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in Form 
und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist die Größe der stehenden Grabmale aus Natur-
stein bis zu folgenden Größen zulässig:

a)    Grabstätten für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

b) Grabstätten für Personen vom 6. Lebensjahr an
 bis zu 90 cm hoch
 bis zu 50 cm breit
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c) Wahlgrabstätten
 bis zu 1,10 m hoch
 die Breite darf 1,50 m nicht überschreiten

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
 bis zu 60 cm hoch
 bis zu 40 cm breit

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der 
Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustim-
mungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Verfü-
gungsberechtigen zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das aufstellen 
eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.

§ 23
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 
3 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die ande-
re Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verpflichtet, 
welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder einen Dritten damit beauf-
tragen kann. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Wochen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts her-
gerichtet werden.

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-
gungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verfügungsberechtigte nicht benannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 6 wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten die Reihengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor Ein-
ziehung des Nutzungsrechtes ist der Verfügungsberechtigte unter Androhung des Entzugs 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender mehrwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Wird das Nutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid der 
Verfügungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntma-
chung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 
25 (1) hinzuweisen.

(6) Stark wuchernde oder absterbenden Hecken, Bäume und Sträucher sind zu beschneiden 
oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung gärtnerischer Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel bei der Grabpfle-
ge ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere Kränzen, Trauergebinden- und gestecken sowie Kleinzubehör wie Blumentöp-
fe, Grablichter, Plastiktüten aus nichtverrrottbaren Material sind vom Friedhof zu entfernen.

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein 
und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten/Urnengrabstätten 
der Empfanger der Grabanweisung; bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Veranwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung die-
ser Bestimmungen haften die Veranwortlichen für den Schaden.

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Veranwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon zu entfernen. Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Ist der Veranwortliche nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntgabe und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei 
unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Umlegen des Grabmals) 
zu treffen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfügen. Die Kosten dafür trägt der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen die Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

§ 26 
Schutz wertvoller Grabmale

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofs aus früherer Zeit zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz 
der Gemeinde.

(2) Grabmale, die den Anforderungen nach Abs. (1) entsprechen, können gegebenenfalls an 
anderer Stelle aufgestellt werden.

§ 27
Alte Rechte

(1) Für Wahlgrabstätten, über die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung be-
reits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bei der Vergabe 
gültig gewesenen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 
4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 28
Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen. Die Verpflich-
tung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräbergesetz.

IV. Schlußbestimmungen

§ 29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflich-
ten.
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§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 7 GO LSA belegt werden, wer vorsätzlich

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält (§ 5 Abs. 1),
c) entgegen § 5 Abs. 4 Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt,
d) entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 5:
2. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt,
3. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet,
4. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,
5. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-
 waltung gewerbsmäßig fotografiert,
6. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
 ern notwendig und üblich sind,
7. den Friedhof und seine Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hec-
 ken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt be-
 tritt,
8. Hunde ohne Leine laufen läßt,
e) die Leichenhalle entgegen § 10 betritt,
f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 16),
g) Grabmale oder bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung errichtet oder verändert 
 (§ 22 Abs. 1 und 2)
h) Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet oder pflegt (§ 23),
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffenes 
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt (§ 23 
 Abs. 9)
j) Grabmale nicht in guten und verkehrssicherem Zustand hält (§ 24),
k) Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert (§ 24)
l) Grabmale ohne der Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 2),
m) die Bestimmungen über zulässige Maße der Grabstätten nicht einhält (§§ 18, 19 
 und 20).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,00 Euro geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“ ist im Auftrag der Gemeinde für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zuständig.

Artikel 14

Erläuterungen

Die Friedhofsatzungen in den Artikeln 1 bis 13 sind von den bis zum in Kraft treten des Ge-
bietsänderungsvertrages zur Bildung einer neuen Gemeinde aus allen Mitgliedsgemeinden 
der Verwaltungsgemeinsaft „Tangerhütte-Land“ von den Gemeinderäten der Mitgliedsge-
meinden erlassen worden.
Die EG Stadt Tangerhütte ist gem. § 2 Gebietsänderungsvertrages Rechtsnachfolger der Mit-
gliedsgemeinden, die nunmehr seit dem 31.05.2010 Ortschaften der EG Stadt Tangerhütte 
sind.

Artikel 15

Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Die Artikelsatzung der Friedhofssatzung der ehemaligen Gemeinden der VGem „Tan-
gerhütte-Land“ und der jetzigen Ortschaften der EG Stadt Tangerhütte tritt rückwirkend zum 
01.07.2014 in Kraft.

(2) Die Friedhofssatzungen der ehemaligen selbständigen Gemeinden der VGem „Tanger-
hütte-Land“ treten mit Ablauf 30.06.2014  gemäß Gebietsänderungsvertrag außer Kraft.

Sturm       
Beauftragter des Landkreises Stendal

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
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Friedhofsgebührensatzung  
für die EG Stadt Tangerhütte 

Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) 
in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4 und 5  Kommunalabga-
bengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698) 
in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Tangerhütte in seiner Sitzung am 
26.06.2014 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Birkholz

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung des Friedhofes und der Einrichtung werden Gebühren nach dieser Satzung 
erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.
1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     20,45 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahre
 Ruhezeit 15 Jahre 
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahre
 Ruhezeit 25 Jahre     51,13 Euro

2. Wahlgrabstellen 

a) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  127,82 Euro
    Doppelgrab  255,64 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre     40,90 Euro
 Urnenwahlgrabstelle/ Nutzungszeit 30 Jahre     40,90 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     25,56 Euro
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c) Für die Urnengrabstätten auf dem anonymen Urnenfeld
 Urnenfeld     100,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
wahlgrabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 jährlich       10,23 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,11 Euro

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       10,00 Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräum- und Entsorgunsgebühr 

  Einzelgrabstelle     35,00 Euro
  Doppelgrabstelle     70,00 Euro
  Urnengrabstelle     30,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    25,56 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     7,67 Euro/Jahr

Bei Einebnung einer Wahlgrabstelle vor Ablauf der Nutzungszeit ist die Gebühr bis zum 
Ende der Ruhezeit weiterzuzahlen.

Artikel 2

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Bittkau

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

c) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis 5 Jahre
 Ruhezeit 15 Jahre       50,00 Euro

d) Verstorbene ab dem vollendeten 5 Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre     120,00 Euro

2. Wahlgrabstellen (Einzel-, Doppel- oder Familiengrabstellen)

b) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 25 Jahre  Einzelgrab  120,00 Euro
    Doppelgrab  240,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     100,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit       30,00 Euro

c)  für die Urnengrabstätten auf dem anonymen Urnenfeld   150,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muss dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 (Verlängerungsgebühr für Grabstellen nach 2.a)
 jährlich       10,00 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich        5,00 Euro

§ 6
Sonstige Gebühren

Abräumgebühr
  Einzelgrab     25,00 Euro
  Doppelgrabstelle     50,00 Euro
  Urnengrabstelle als Einzelgrabstelle   25,00 Euro
                             als Urnengrabstelle   20,00 Euro

 Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 7
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
   50,00 Euro
erhoben.

§ 8
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     5,00 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Artikel 3

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Cobbel

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.
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§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     20,45 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre 
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre      76,69 Euro

2. Wahlgrabstellen 

c) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  153,39 Euro
    Doppelgrab  306,78 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre     25,56 Euro
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     25,56 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 Belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     25,56 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 jährlich     10,23 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,11 Euro

§ 6
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    25,56 Euro
erhoben.

§ 7
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     7,67 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 4

Gebührensatzung über die Nutzung 
der Trauerhalle der Gemeinde Demker

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Einrichtung – Trauerhalle – in der Gemeinde Demker werden Gebüh-
ren nach dieser Satzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse die Trauerhalle benutzt wird. Wird der Auftrag von mehreren Personen 
oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Benutzung der Trauerhalle

Für die Benutzung der Trauerhalle werden Gebühren in Höhe von 25,00 Euro erhoben.

Artikel 5

Gebührensatzung über die Nutzung der Leichenhalle für 
den Ortsteil Elversdorf der Ortschaft Demker

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse die Leichenhalle benutzt wird. Wird der Auftrag von mehreren Personen 
oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, haften diese als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle pro Trauerfall werden Gebühren in Höhe von 
 25,56 Euro 
erhoben.

Artikel 6

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Grieben

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis 5 Jahre
 Ruhezeit 20 Jahre     50,00 Euro
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b) Verstorbene über 5 Jahre
 Ruhezeit 25 Jahre     120,00 Euro

2. Wahlgrabstellen (Einzel-, Doppel- oder Familiengrabstellen)

a) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 25 Jahre  Einzelgrab  120,00 Euro
    Doppelgrab  240,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     100,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     30,00 Euro

c)   für die Urnengrabstätten auf dem anonymen Urnenfeld   200,00 Euro

d)  Anbringen eines Namensschildes auf der 
 Namensplatte der Gemeinschaftsanlage   lt. Rechnung des Beauftragten

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muss dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 (Verlängerungsgebühr für Grabstellen nach 2.a)
 jährlich     12,00 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       6,00 Euro

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       15,00 Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    25,00 Euro
   Doppelgrabstelle   50,00 Euro
   Urnengrabstelle    20,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
   50,00 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     10,00 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 7

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Kehnert

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, haften sie als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Wahlgrabstellen 

a) Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  120,00 Euro
    Doppelgrab  240,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

2.  Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     41,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     26,00 Euro

c)   für die Urnengemeinschaftsanlage auf  anonymen Urnenfeld  150,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 jährlich     10,00 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,00 Euro

§ 6
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    30,00 Euro
   Doppelgrabstelle    60,00 Euro
   Urnengrabstelle    20,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 7
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von     
 25,00 Euro
erhoben.

§ 8
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 

 je Einzelgrab in Höhe von     5,00 Euro
 je Doppelgrab in Höhe von     10,00 Euro

erhoben.

Bei Neuerwerb einer Wahlgrabstelle wird die Friedhofsunterhaltungsgebühr für die gesamte 
Nutzungszeit erhoben. Bei Neuerwerb einer Reihengrabstätte wird die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr für die gesamte Ruhezeit erhoben.

Bei Einebnung der Grabstelle vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der 
Ruhezeit weiterzuzahlen.
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Artikel 8

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Lüderitz

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Ortsteile Lüderitz und Groß 
Schwarzlosen werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) dje Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     20,50 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre      51,00 Euro

2. Wahlgrabstellen 

a) Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  128,00 Euro
    Doppelgrab  256,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     41,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     25,50 Euro

c)   für die Urnengrabstätten auf dem anonymen Urnenfeld   300,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muss dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 Einzelwahlgrab     10,00 Euro/Jahr
 Doppelwahlgrab     20,00 Euro/Jahr
 Dreierwahlgrab     30,00 Euro/Jahr

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,00 Euro

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       15,00  Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    25,00 Euro

   Doppelgrabstelle    50,00 Euro
   Urnengrabstelle    20,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren in Höhe von
       25,50 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     7,50 Euro/Jahr

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 9

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Ringfurth

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen der Ortsteile Ringfurth und Sand-
furth werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1.  Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     20,00 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre      51,00 Euro

2. Wahlgrabstellen 

a) Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  128,00 Euro
    Doppelgrab  256,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre     41,00 Euro
Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     41,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     26,00 Euro

c) Urnengrabstätte auf dem anonymen Urnenfeld    75,00 Euro
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Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muss dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Wiedererwerb und Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
Für die Zeit des Wiedererwerbs oder der Verlängerung bemisst sich die Gebühr anteilig auf 
Basis der § 5 Abs. 2a und § 5 Abs. 3a.

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       15,00 Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    20,00 Euro
   Doppelgrabstelle    40,00 Euro
   Urnengrabstelle    10,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
   26,00 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     8,00 Euro/Jahr

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 10

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Tangerhütte

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung des Friedhofes und der dazugehörenden Einrichtungen, für die Überlas-
sung von Nutzungsrechten an Grabstätten und die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen 
der Stadt werden Gebühren nach der als Anlage beigefügten Aufstellung erhoben. Die Anla-
ge ist Bestandteil der Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer das Nutzungsrecht verliehen erhält, bei Verlängerung des 
Nutzungsrechts der Antragsteller und der bisherige Inhaber des Nutzungsrechts als Gesamt-
schuldner, im übrigen der Antragsteller oder wer nach bürgerlichem Recht die Bestattungs-
kosten zu tragen hat.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit

(1) Die Gebühren entstehen mit der Benutzung des Friedhofes einschließlich seiner Einrich-
tungen bzw. mit der Beanspruchung der Dienstleistung.

(2) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(3) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
bei der Stadtkasse der Stadt Tangerhütte zu entrichten.

(4) Nicht rechtzeitig gezahlte Gebühren werden kostenpflichtig angemahnt.

(5) Nach erfolgter Mahnung werden Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben.

§ 4
Rücknahme von Anträgen

Ist aufgrund des Nutzungsrechtes keine Bestattung erfolgt, können auf Antrag die Gebühren 
rückerstattet werden, für die noch keine Gegenleistung erfolgt ist. Endet das Nutzungsrecht 
vorzeitig, wird die gezahlte Gebühr nicht erstattet.

§ 5
Stundung und Erlaß von Gebühren

(1) Die gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fällig-
keit eine erhebliche Härte für den Gebührenschuldner bedeuten würde und der Gebührenan-
spruch nicht durch die Stundung gefährdet erscheint. Die Stundung soll nur auf Antrag und 
gegen Sicherheit gewährt werden.

(2) Die Gebühr kann im Einzelfall ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ihre Einzie-
hung nach Lage des Falls unbillig wäre.

Satz 1 gilt entsprechend für Stundungszinsen.

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Tangerhütte

I. Erwerb von Grabstätten
 1. Reihengrabstätten
 (25Jahre; nicht verlängerbar, keine Beisetzung von Urnen möglich)
  a) Erwachsene und Kinder über 5 Jahre     250,00 Euro
  b) Kinder bis 5 Jahre     100,00 Euro
  c) Totgeburten       50,00 Euro

 2. Wahlgrabstelle
 (25Jahre; nicht verlängerbar, zusätzliche Beisetzung von 3 Urnen möglich)
 Einzelgrabstelle     450,00 Euro
 Doppelwahlgrabstelle     900,00 Euro

 3. Urnengrab
 U-Reihengrabstätte     200,00 Euro
 (20 Jahre;  verlängerbar, Beisetzung von bis zu 5 Urnen möglich)

 kleine U-Reihengrabstätte       50,00 Euro
 (20 Jahre;  verlängerbar, Beisetzung von bis zu 2 Urnen möglich)

 U-Gemeinschaftsgrabstätte     300,00 Euro
 (dauernd, keine Aus- und Umbettung möglich)

 4. Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr:
 Einzelwahlgrab     18,00 Euro
 Doppelwahlgrab               36,00 Euro 
 Urnengrabstätte     10,00 Euro

II. Gebühren für eine Beisetzung
 1. Friedhofsgebühren
 für 25 Jahre pro Grab     300,00 Euro
 für 20 Jahre pro Grab     250,00 Euro

 2. Kapellenbenutzung 
 pro Trauerfeier     100,00 Euro
 in den Monaten Nov. bis April f. Beheizung
 eine Pauschale für Beheizung     10,00 Euro

III. Gebühren für Um- und Ausbettung
 1. Ausbetten einer Erdbestattung     450,00 Euro
 2. Umbettung einer Erdbestattung     700,00 Euro
 3. Ausbettung einer Urne     130,00 Euro
 4. Umbettung einer Urne     200,00 Euro

Es können neben den tatsächlichen Kosten und Auslagen weitere Gebühren für Nebenarbei-
ten berechnet werden.

IV. Gebühren für diverse Friedhofsarbeiten
 1. Heckenschnitte
 Säubern und Transport
 für 1er Grabstelle     15,00 Euro
 für Familiengrabstelle     25,00 Euro

 2. Entfernen der Hecke einschl. Abfuhr
 Reihengrab     30,00 Euro
 1 er Grabstelle     30,00 Euro
 Familiengrabstelle     60,00 Euro

V. Gebühren für die Abgabe einer Grabstelle
 1. Reihengrabstelle     30,00 Euro
 2. Familiengrabstelle     40,00 Euro
 3. Urnengrab     15,00 Euro
 4. Kindergrab     15,00 Euro

VI. Sonstige Gebühren
 1. Genehmigung für die Errichtung von Grabmalen   30,00 Euro
 u.a. bauliche Anlagen
 2. Genehmigung für die Umsetzung von Grabmalen   30,00 Euro
 3. Niederlegung eines Grabsteines aus Sicherheitsgründen   15,00 Euro
 4. Grabeinfassung für Urnengräber     97,00 Euro
 5. Grabeinfassung für kleine U-Reihengrabstätte    25,00 Euro
 6. Grabplatte für kleine U-Reihengrabstätte     150,00 Euro
 (Gravur auf eigene Kosten möglich)
 7. Ausleihe von Schalungsmaterial (für Bestattungsunternehmen)  10,00 Euro
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Artikel 11

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Uchtdorf

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a)  je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     20,45 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre      51,13 Euro

2. Wahlgrabstellen 

a) Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 25 Jahre  Einzelgrab  135,00 Euro
    Doppelgrab  270,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     40,90 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     25,56 Euro

c)   für die Urnengrabstätten auf dem anonymen Urnenfeld   135,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 (Verlängerungsgebühr für Grabstellen nach 2.a)
 jährlich     10,23 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,11 Euro

§ 6
Gebühren für die Grabräumung

Abräum- und Entsorgunsgebühr

   Einzelgrabstelle    50,00 Euro
   Doppelgrabstelle    100,00 Euro
   Urnengrabstelle    40,00 Euro

§ 7
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    25,56 Euro
erhoben.

§ 8
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     7,67 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 12

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Uetz

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit: 15 Jahre     25,00 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit: 15 Jahre      
  
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit: 30 Jahre      51,00 Euro

2. Wahlgrabstellen 

a) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit: 30 Jahre  Einzelgrab  128,00 Euro
    Doppelgrab  256,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit: 30 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit: 30 Jahre     128,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit       26,00 Euro

c) für die Urnengemeinschaftsanlage auf 
    dem anonymen Urnenfeld     200,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 (Verlängerungsgebühr für Grabstellen nach 2.a)
 jährlich     10,00 Euro
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 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,00 Euro

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       15,00 Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    25,00 Euro
   Doppelgrabstelle    50,00 Euro
   Urnengrabstelle    20,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    38,00 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     9,20 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 13

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Weißewarte

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen werden Gebühren nach dieser Sat-
zung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(1) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis 5 Jahre
 Ruhezeit 20 Jahre     20,00 Euro

b) Verstorbene über 10 Jahre
 Ruhezeit 30 Jahre     50,00 Euro

2. Wahlgrabstellen 
 Nutzungszeit 30 Jahre

a) je Wahlgrabstelle      130,00 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 

des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 30 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/ Nutzungszeit 30 Jahre     40,00 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     30,00 Euro

c) für die Urnengrabstäten auf 
 dem anonymen Urnenfeld     100,00 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muss dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 Jährlich/pro Grabstelle       9,00 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich/pro Grabstelle       4,00 Euro

§ 6
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    25,00 Euro
erhoben.

§ 7
Genehmigung von Grabdenkmalen

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung und Veränderung von Grab-
malen wird eine Gebühr in Höhe von 
 15,00 Euro 
erhoben:

Artikel 14

Friedhofsgebührensatzung der Ortschaft Windberge 
für die Ortsteile Schleuß und Brunkau 

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhofes und der Einrichtungen der Ortsteile Schleuß und Brunkau 
werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auf-
trag oder Interesse der Friedhof oder seine Bestattungseinrichtung benutzt werden. Wird der 
Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrere Personen gestellt, erstattet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

(3) Die Gebühren sind, soweit keine zusätzlichen Regelungen in dieser Satzung getroffen 
worden sind, im Voraus zu zahlen; spätestens jedoch einen Monat nach Erhalt des Gebüh-
renbescheides fällig.

(4) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren einbezogen werden.

§ 4
Stundung und Erlaß von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet bzw. ganz oder teilweise erlassen werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeinderat.

§ 5
Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind einmalig bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes zu entrichten.

1. Reihengrabstätten (Einzelgrabstätten)

a) je Reihengrabstelle
 Verstorbene bis vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     25,45 Euro

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
 Ruhezeit 15 Jahre     51,00 Euro
 Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
 Ruhezeit 25 Jahre     51,00 Euro
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2. Wahlgrabstellen 

a) je Wahlgrabstelle
 Nutzungszeit 30 Jahre  Einzelgrab  127,82 Euro
    Doppelgrab  255,64 Euro

Die Gebühr ist auch für die nicht belegten aber noch zu belegenden Grabstellen bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle 
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für den zuletzt 
Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden.

3. Urnengrabstellen

a) Urnenreihengrabstelle/ Ruhezeit 25 Jahre
 Urnenwahlgrabstelle/Nutzungszeit 25 Jahre     40,90 Euro

b) für die Beisetzung einer Urne in einer 
 belegten Wahlgrabstelle
 vor Ablauf der Ruhezeit     25,56 Euro

Die Ruhefrist der belegten Grabstelle muß dann bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urnen-
grabstelle gebührenpflichtig verlängert werden.

4. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstellen
 (Verlängerungsgebühr für Grabstellen nach 2.a)
 jährlich     10,23 Euro

 für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgräbern
 jährlich       5,11 Euro

§ 6 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals und der Einfassung

Für die Prüfung und Genehmigung von Anträgen zur Errichtung des Grabmales und deren 
Einfassung sowie Veränderung wird eine Gebühr von
       15,00 Euro
erhoben.

§ 7
Gebühren für die Grabräumung

1. Abräumgebühr
   Einzelgrabstelle    25,00 Euro
   Doppelgrabstelle    50,00 Euro
   Urnengrabstelle    20,00 Euro

2. Entsorgungsgebühr pro Grabstelle     10,00 Euro

§ 8
Benutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle

Für die Benutzung der Leichenhalle werden Gebühren 
in Höhe von      
    25,56 Euro
erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von der Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grab in Höhe von     2,56 Euro/Jahr

Diese Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts für 2 Jahre im Voraus zu entrichten.

Bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr bis zum Ende der Ruhezeit weiter-
zuzahlen.

Artikel 15

Erläuterungen

Die Friedhofsgebührensatzungen in den Artikeln 1 bis 14 sind von den bis zum in Kraft tre-
ten des Gebietsänderungsvertrages zur Bildung einer neuen Gemeinde aus allen Mitglieds-
gemeinden der Verwaltungsgemeinsaft „Tangerhütte-Land“ von den Gemeinderäten der 
Mitgliedsgemeinden erlassen worden.
Die EG Stadt Tangerhütte ist gem. § 2 Gebietsänderungsvertrages Rechtsnachfolger der Mit-
gliedsgemeinden, die nunmehr seit dem 31.05.2010 Ortschaften der EG Stadt Tangerhütte 
sind.

Artikel 16

Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Die Artikelsatzung der Friedhofgebührensatzung der ehemaligen Gemeinden der VGem 
„Tangerhütte-Land“ und der jetzigen Ortschaften der EG Stadt Tangerhütte tritt rückwirkend 
zum 01.07.2014 in Kraft.

(2) Die Friedhofsgebührensatzungen der ehemaligen selbständigen Gemeinden der VGem 
„Tangerhütte-Land“ treten mit Ablauf 30.06.2014  gemäß Gebietsänderungsvertrag außer 

Kraft.

Sturm    
Beauftragter des Landkreises Stendal

VerbGem Elbe-Havel-Land

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land für das Haushaltsjahr 2014 

1. Haushaltssatzung
Auf der Grundlage des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Gemeindeordnung vom 10.08.2009 
(GVBl. LSA S. 383), in der zuletzt geänderten gültigen Fassung, hat der Verbandsgemeinde-
rat der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in der  Sitzung am 19.03.2014 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 5.917.000 Euro
in der Ausgabe auf 5.917.000 Euro

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 2.173.700 Euro
in der Ausgabe auf 2.173.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 937.000 Euro festgesetzt.
                                                                       

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der  Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Lei-
stung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  1.000.000 Euro fest-
gesetzt.
                         

§ 5
Die Verbandsgemeindeumlage wird mit einem Hebesatz von 47,61 v. H. der Berechnungs-
grundlage nach § 23 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 18.12.2012 (GVBl. LSA S. 
641), in der zuletzt geänderten gültigen Fassung festgesetzt.
Zur Finanzierung der zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlichen Investitionen wird 
von den Mitgliedsgemeinden entsprechend § 16 Absatz 4 FAG ein Anteil in Höhe von 27,39 
v. H. der Investitionspauschalen erhoben. 

Schönhausen (Elbe), den 19.03.2014

Witt
Verbandsgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
Die nach § 155 i. V. m. § 165 Abs. 2 GO LSA erforderliche Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde wurde am 20.06.2014 erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3, Satz 1 GO LSA 

vom 09.07.2014 bis zum 18.07.2014

zur Einsichtnahme in der  Verwaltungshauptstelle in Schönhausen (Elbe), Bismarckstraße 
12 und in der Verwaltungsnebenstelle in Sandau (Elbe), Marktstraße 2 während der Dienst-
stunden öffentlich aus.

Schönhausen (Elbe), den 26.06.2014        
                                                                                
                                                                  
                                                                                                                    
Witt
Verbandsgemeindebürgermeister               
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Jagdgenossenschaft  Vinzelberg                        27.06.2014

Einladung zur Mitgliederversammlung 

der Jagdgenossenschaft Vinzelberg

Hiermit sind alle Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes recht 
herzlich zur Versammlung eingeladen.

Ort:   Vinzelberg
  Büro der Vinzelberger – AG GmbH
  Vollenschierer Weg 20 in Vinzelberg
Datum:  17.07.2014
Zeit:  18:30 Uhr

Tagesordnung:

1. Auszahlung Pacht von 18:30 Uhr – 19:00 Uhr
2. Begrüßung, Eintragung der Mitglieder in die Anwesenheitsliste und Abgleich mit dem 
 Jagdkataster
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Ladung
4. Verlesen und Bestätigung der Tagesordnung
5. Verlesen des Protokolls der  letzten Mitgliederversammlung  und Bestätigung
6. Bericht des Vorsitzenden der JG Vinzelberg
7. Bericht des Jagdpächters der JG Vinzelberg
8. Bericht des Kassenwarts
9. Beschluss über die  Aufnahme von Pächtern und Ausscheiden  eines Pächters aus dem 
 bestehenden Pachtvertrag
10. Entlastung des Vorstandes
11. Neuwahl des Vorstandes der JG Vinzelberg
12. Änderung der Satzung der JG Vinzelberg
13. Sonstiges und gemütliches Beisammensein

Ich weise darauf hin, dass Flächen, die mehreren Eigentümern gehören, nur durch Anwesen-
heit aller Eigentümer dieser Flächen oder durch amtliche bestätigte Vollmachten aller nicht 
anwesenden Eigentümer dieser Flächen zur Abstimmung berechtigen.

Der Vorstand

                                 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Landentwicklung und Flurneuordnung

Flurbereinigungsverfahren Große Grabenniederung
Verf.-Nr. 4003S

Vorläufige Besitzeinweisung

Im Flurbereinigungsverfahren Große Grabenniederung, Landkreis Havelland, erlässt das 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung als obere Flur-
bereinigungsbehörde folgende

Anordnung
I. Die Beteiligten werden hiermit gemäß § 65 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in 
 der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
 durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) in den Besitz 
 der neuen Grundstücke eingewiesen.

II. Als Zeitpunkt der Wertgleichheit des eingebrachten Grundbesitzes und der Landab-
 findung eines jeden Teilnehmers wird der 1. August 2014 festgesetzt (§ 44 Abs. 1 
 Satz 4 FlurbG). Hiervon bleiben die in den Überleitungsbestimmungen festgesetzten 
 Zeitpunkte und Regelungen unberührt.

III. Die neue Feldeinteilung ist auf der dieser Anordnung beigefügte Karte dargestellt und 
 wird den Beteiligten durch Auslegung bekannt gegeben. Die Karte liegt ab sofort bis 
 zum 15. August 2014 im Amt Rhinow, Lilienthalstraße 3, 14728 Rhinow jeweils werk-
 tags während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Ferner kann 
 die Karte im vorstehenden Zeitraum beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
 wirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Straße 4e, 16816 Neuruppin eingesehen 
 werden.

IV. Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 17. Juni 2014 bestimmten Zeitpunkten 
 gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in 
 der neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die Beteiligten erhalten also zu 
 diesen Zeitpunkten den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke 
 und verlieren den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung ihrer alten Grundstücke. 
 Insbesondere treten die Erzeugnisse der neuen Grundstücke in rechtlicher Beziehung 
 an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen oder sons-
 tigen Bestandteilen besondere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger 
 als Eigentümer der neuen Grundstücke (§ 66 Abs. 1 FlurbG).

V. Die Überleitungsbestimmungen, die die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand 
 regeln, liegen ab sofort bis zum 15. August 2014 im Amt Rhinow, Lilienthalstraße 3, 

 14728 Rhinow jeweils werktags während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme für die 
 Beteiligten aus. Ferner können die Überleitungsbestimmungen beim Landesamt für 
 Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Straße 4 e, 
 16816 Neuruppin eingesehen werden.

VI. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer zur Last fallenden 
 Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des Pacht-
 verhältnisses (§§ 69, 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen können 
 - gemäß §§ 66 Abs. 2 und 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser An-
 ordnung beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuord-
 nung, Fehrbelliner Straße 4 e, 16816 Neuruppin zu stellen.

VII. Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der Ausfüh-
 rung des Flurbereinigungsplanes (§ 61 bzw. § 63 FlurbG, § 66 Abs. 3 FlurbG).

VIII. Die nach §§ 34 und 85 Ziffer 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen 
 des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bestehen. 
 Deshalb können - soweit in den Überleitungsbestimmungen nichts anderweitiges fest-
 gesetzt ist - auch weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen ei-
 nes ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z. B. Rodungen, Beseitigung 
 bzw. Neuanlage von Obstanlagen), Errichtungen oder Veränderungen von Bauwerken 
 und Einfriedungen, Beseitigung von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw. sowie 
 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
 gen, nur mit Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde vorgenommen wer-
 den.

 Die Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wird zu gegebener Zeit bekannt ge-
 macht.

IX. Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung wird nach § 80 Abs. 2 
 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19. März 1991 
 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 
 (BGBl. I S. 3786) angeordnet.

Gründe

Die Grenzen der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die Örtlichkeit über-
tragen. Die Nachweise für Flächen und Wert der neuen Grundstücke liegen vor und das 
Verhältnis der Abfindung zur Einlage eines jeden Beteiligten steht fest.

Die neue Feldeinteilung ist aus der beiliegenden Karte ersichtlich. Die Beteiligten wurden 
zur Anzeige der neuen Feldeinteilung geladen. Den hierzu erschienenen Beteiligten wurde 
die neue Feldeinteilung anhand von Karten erläutert und vor Ort angezeigt.

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gemäß § 62 Abs. 2 FlurbG zu den Überlei-
tungsbestimmungen sowie zu dieser Anordnung gehört (§ 25 Abs. 2 FlurbG).

Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung sind 
daher gegeben.

Durch die vorläufige Besitzeinweisung bleibt das Recht der Beteiligten, gegen den noch 
vorzulegenden Flurbereinigungsplan Widerspruch einzulegen, unberührt. Änderungen der 
Land- und Geldabfindungen sind unbeschadet dieser Anordnung im Flurbereinigungsplan 
und in darauf folgenden Rechtsbehelfsverfahren möglich.

Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden Interesse der Beteilig-
ten des Verfahrens. 

Die Mehrzahl der Abfindungsgrundstücke erstreckt sich über Altparzellen verschiedener 
Teilnehmer. Eine aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass viele Be-
teiligte ihre Landabfindung zu den in den Überleitungsbestimmungen vorgesehenen Zeit-
punkten nicht in Besitz nehmen könnten. Der Nutzungswechsel ist grundsätzlich nur zwi-
schen der letzten Ernte und der neuen Pflanzsaison möglich. Der Besitzerwechsel ist somit 
auf diesen engen Zeitraum abzustimmen, eine Verschiebung über diesen Zeitraum hinaus 
hätte weiteren Nutzungsausfall zur Folge.

Die vorläufige Besitzeinweisung soll somit der beschleunigten Durchführung des Flurberei-
nigungsverfahrens dienen.

Im Übrigen haben sich die Beteiligten bereits auf den Besitzübergang in diesem Jahr ein-
gestellt. Sie wollen möglichst bald die Vorteile der Besitzzusammenlegung ausnutzen und 
die erforderlichen Umstellungen und Vorbereitungen einleiten. Die Verzögerung der Besitz-
übernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile für die Beteiligten zur Folge.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung sowie gegen die Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines 
Monats Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesamt für 
Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Straße 4 e, 16816 
Neuruppin einzulegen.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung.

Groß Glienicke, den 17. Juni 2014

Im Auftrag

gez. Großelindemann                                                          DS
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
 - Flurbereinigungsbehörde - 

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 26.05.2014 wurde der Freiwillige Landtausch nach § 103a ff Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) „Waldtausch BImA – LSA“, Verf.-Kennung: BK 9001 für die in der 
Anlage genannten Flurstücke angeordnet.

Gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) werden hiermit die Inhaber von Rech-
ten an den Flurstücken entsprechend der Anlage „Verfahrensflurstücke“, die nicht aus dem 
Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am freiwilligen Landtausch berechtigen, 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser Be-
kanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben in 39164 Wanzleben, Ritterstraße 17-19 schriftlich oder zur Niederschrift 
anzumelden.

Auf Verlangen des Amtes hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde 
zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende 
nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3 
FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Im Auftrag

Birgit Wiesner   

Freiwilliger Landtausch nach § 103 a ff FlubG 
„Waldtausch BImA – LSA“ BK9001

Verfahrensflurstücke

Gemarkung Uchtspringe, Flur 1
 10/13, 10/14, 13/1, 60, 67, 69
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 7,3250 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 6

Gemarkung Uchtspringe, Flur 3
 9/2, 9/6, 17/1, 18/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 12,9817 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 4

Gemarkung Uchtspringe, Flur 4
 2/7, 2/9, 5/1, 5/7, 5/10
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 8,0377 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 5

Gemarkung Uchtspringe, Flur 6
 22/5, 22/32, 22/39, 69/2, 75, 76, 77, 82/2, 89/71, 168
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 26,3625 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 10

Gemarkung Birkholz, Flur 4
 88/44
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,7426 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Birkholz, Flur 5
 9, 14, 15, 16/2, 16/6, 16/11, 16/16, 16/19, 18, 22, 23/6, 23/8, 23/13, 23/14, 26/7, 26/8, 
 26/9, 26/10, 26/15, 26/16, 26/18, 26/19, 26/20, 33/2, 37/26, 44/27, 45/27, 46/32, 59/24
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 557,6554 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 29

Gemarkung Buch, Flur 14
 82, 83, 118, 124, 223, 246, 422/45, 423/116
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 98,4722 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 8

Gemarkung Grieben, Flur 6
 266/3
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 9,1448 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Grieben, Flur 7
 37, 211/4, 250/46
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 50,3553 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Grieben, Flur 8
 14, 15, 18
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 155,0027 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Jerchel, Flur 1
 1, 4, 7, 123/1, 123/4, 123/19, 123/26, 123/30, 123/37, 123/46, 125, 214/122, 215/122, 
 217/122, 234/10
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 315,4099 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 15

Gemarkung Jerchel, Flur 2
 1, 3, 6, 21, 25/1, 26/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 70,2240 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 6

Gemarkung Weißewarte, Flur 3
 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/4, 41/3, 42/3
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 458,7020 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 11

Gemarkung Gardelegen, Flur 31
 5/3, 9/9
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 6,0490 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Gardelegen, Flur 32
 24/2, 24/3
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 0,4190 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Hottendorf, Flur 2
 45/3
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 2,7786 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Hottendorf, Flur 3
 182/86, 185/86, 186, 187, 188, 188/86
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 4,4897 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 6

Gemarkung Hottendorf, Flur 5
 37/1, 52, 67/37
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 27,5155 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Jävenitz, Flur 3
 100/9, 100/11
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 3,1966 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Jävenitz, Flur 4
 14/7
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 2,7289 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Jävenitz, Flur 5
 21/3, 21/31
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,8663 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Jävenitz, Flur 8
 359, 365, 366
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 4,1387 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Jävenitz, Flur 10
 10/1, 10/2, 11/5, 12
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 10,9863 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 4

Gemarkung Kloster Neuendorf, Flur 3
 653, 654, 656, 657, 659
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 15,3732 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 5

Gemarkung Kloster Neuendorf, Flur 4
 357/1, 606
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 21,3187 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Kloster Neuendorf, Flur 6
 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17/1, 30, 52, 59, 62, 72, 83
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 209,0584 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 13

Gemarkung Kloster Neuendorf, Flur 7
 1/3, 1/4, 2, 3/1, 4/1, 6
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 244,6931 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 6
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Gemarkung Letzlingen, Flur 6
 59/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 0,0430 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Letzlingen, Flur 7
 39/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 12,4005 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Letzlingen, Flur 9
 6/3, 6/4, 31/1, 32/1, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 56, 57, 59, 66, 68, 69, 77, 78
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 377,5812 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 19

Gemarkung Letzlingen, Flur 10
 2, 5/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 0,4703 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Letzlingen, Flur 12
 2/1, 5/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur:  86,5017 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Letzlingen, Flur 13
 10, 11/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 217,8969 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 2

Gemarkung Born, Flur 1
 1/1, 13/2, 91, 100/6, 100/10, 341, 344, 346
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 13,0852 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 8

Gemarkung Born, Flur 5
 8/4, 10/1, 10/4, 13/4, 13/6, 21, 22, 24, 26, 29, 30
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 197,3467 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 11

Gemarkung Haldensleben, Flur 25
 8, 12, 13/3, 27/3, 30/1, 32/4, 33/3, 35/2, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/4, 41/4, 43
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 365,4527 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 15

Gemarkung Haldensleben, Flur 28
 2, 6/3, 116/1, 130, 132, 134, 136, 142
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 13,9477 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 8

Gemarkung Colbitz, Flur 11
 79, 86, 102, 104, 106, 108, 116
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 194,9471 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 7

Gemarkung Colbitz, Flur 13
 39
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,7428 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Colbitz, Flur 14
 24
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 15,8124 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Königshütte, Flur 8
 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 13, 21/4, 21/5, 23, 23/11, 24, 25/12, 29, 30, 34, 35, 36
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 287,4127 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 22

Gemarkung Königshütte, Flur 9
 80/3, 81/1, 81/2, 83/15, 84/24, 85/3, 85/4
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 26,4503 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 7

Gemarkung Königshütte, Flur 10
 207/1
 Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 0,0073 ha
 Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Verfahren
Flächengröße der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 4.137,1263 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 262

gez. 
Birgit Wiesner
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